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1. Informationen zu IDEAL-GROUP
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Informationen zu den Unternehmen - Die Firmen der IDEAL-GROUP:  www.ideal-group.ag

Die IDEAL-Pack Firmengruppe wurde 1995 gegründet und 
ist heute einer der leitungsfähigsten, konzernunabhängigen
und flexibelsten Spezialisten rund um das Fulfillment. 
Der Firmenstandort ist in Heilbronn.

Unsere Philosophie ist ebenso einfach wie anspruchsvoll: Kundennutzen ist das oberste Ziel.
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Informationen zu den Unternehmen

über 20.000 m² Produktionsfläche 

über 500 Mitarbeiter

über 200 aktive Kunden

Exklusive Zertifizierungen und Audits, 
für das Handling von Lebensmitteln, Arzneimittel
und Kosmetika

Neue Anforderungen verlangen neue Antworten. Wir
geben diese Antworten, indem wir Kompetenz und
Kreativität zu maßgeschneiderten Lösungen bündeln.
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Informationen zu den Unternehmen

Dienstleistungen rund um das E-Commerce, die auf Ihren Vorteil ausgerichtet sind:

Lösungsmodule die Sie einzeln aussuchen und variabel kombinieren können!

Auftragsannahme
Credit Management

Online – Shop
Management

Office Produktion
Sonder-

anfertigungen
Logistik

Debitoren-
management

-Telef. Annahme
-Bonitätsprüfung
-Kundenbewertung
-Rating/Scoring
-Elektronischer 
Antragsprozess

-Einlagerung
-Lagerverwaltung
-Kommis./Verpacken
-Versand weltweit
-Mindestbestands-
sicherung
-Retouren-
Management

-Adressdatenver-
waltung
-Porto-Optimierung
-Dublettenabgleich
-Stammdatenpflege
-Adressierung
-Vertrauliche          
Dokumente

-Onlineshop-
management

-Paketversand über
10.000 Pakete / Tag

-Katalog- und 
Mailingversand
250.000 Sendungen/
Tag
-Displaybau 800 Displ./
Tag

-Händling v. Kosmetik
Arznei- u. Lebens-
mittel
-Präsentationsständer
-Leuchtdisplays
-Geschenkeversand

-Projektmanagement
-Lagerung vertraul. 
Dokumente

-Überseever-
packungen

-Hochregallager
-Brandweinlager
-Täglicher Warenum-
schlag von 50 LKW-
Ladungen

-Debitoren-
buchhaltung

-Mahnservice
- Inkasso
-Internet
Debitoren-Portal
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Informationen zu den Unternehmen / Referenzen

Ein Auszug aus mehr als 200 Kunden:
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2. Europäisches Inkasso im Distanzhandel  Theorie &  Praxis
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Nach einer Studie der Universität Regensburg
und einer Prognose der BITCOM wird sich der 
Umsatz im elektronischen Handel bis zum Jahr 
2010 um mehr als 200% auf ca. 145 Mrd. €
ausweiten.

In 2006 wurden ca. 46 Mrd. € Umsatz erzielt, 
was bereits eine Steigerung von 44% zum 
Vorjahr bedeutet hat.

Der deutsche Markt hat eine Spitzenposition im 
elektronischen  Handel in Westeuropa. 

30% aller in Westeuropa über das Internet 
gehandelten Waren werden in Deutschland 
verkauft.

E-Commerce – Der Zukunftsmarkt mit Potential
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Allerdings hat diese Entwicklung auch ihre Schattenseiten. Forderungsausfälle werden zunehmen.
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Die  Zahlungsarten im E-Commerce verteilen sich aufgrund der stärker werdenden Wettbewerbssituation 
immer mehr in Richtung Lieferung auf Rechnung:

Rechnung 50%
Lastschrift 40%
Kreditkarte 5%
Sonstige 5%
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E-Commerce – Der Zukunftsmarkt mit Potential
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Ziel des Europäischen Rates für ein europäisches
Mahnverfahren:

Wirksamer Rechtsschutz bei Pflichtversäumnissen 
seitens des Schuldners ohne erkennbares Bestreiten
des behaupteten Anspruchs.

Die rasche Eintreibung ausstehender Forderungen,
deren Rechtmäßigkeit nicht in Frage gestellt wird, ist
für die Wirtschaftsbeteiligten in der EU von großer
Bedeutung. Ein Rechtsrahmen, der dem Gläubiger
keinen Zugang zu rascher Regulierung unbestrittener
Ansprüche garantiert, räumt zahlungsunwilligen
Schuldnern teilweise Straffreiheit ein und schafft auf 
diese Weise einen Anreiz, Zahlungen absichtlich zum
eigenen Vorteil zurückzuhalten.

gez. Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Brüssel, den 20.12.2002 (Kom(2002) 746

Ziel der Europäischen Union für ein Europäisches Inkasso
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Das Ergebnis bisher kurz zusammengefasst:
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EU – Der Zukunftsmarkt mit Potential – Exporte innerhalb der EU Mitgliedsstaaten

Der Handel innerhalb der Grenzen der EU ist der Lebensnerv für alle Staaten!
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Wo ist das Problem, wenn der Wille innerhalb der EU und das Geschäft vorhanden sind?

Und warum funktioniert es noch nicht?
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Wo ist das Problem, wenn der Wille und das Geschäft vorhanden sind?

Verschiedene Dinge müssen zusammen passen, damit eine Harmonisierung erfolgreich sein kann:

Sprache

Rechtsystem

&
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Wo ist das Problem, wenn der Wille und das Geschäft vorhanden sind?

Verschiedene Dinge müssen zusammen passen, damit eine Harmonisierung erfolgreich sein kann:
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Wo ist das Problem, wenn der Wille und das Geschäft vorhanden sind?

Verschiedene Dinge müssen zusammen passen, damit eine Harmonisierung erfolgreich sein kann:

Sowie das Verständnis für die
unterschiedlichen Märkte

0 50 100 150

Tage
CH

A

NL

I

GB

F

D

B

Zahlungsziel Zahlungsverzug
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3. Der Europäische Zahlungsbefehl
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Am 15. + 16. Oktober 1999 hat der Europäische Rat die Kommission aufgefordert, neue Vorschriften auszuarbeiten, die
die Beseitigung der Hindernisse für eine reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren ermöglichen.
Sogar mit dem Zusatz, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedsstaaten geltenden
zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften einzugreifen.

Grundlage für die weiteren Ausarbeitungen waren Mahnverfahren die sich als besonders wirkungsvoll erwiesen haben.

In 10 Mitgliedsstaaten ist ein solches Verfahren im Zivilprozessrecht vorgesehen: A-F-FIN-D-GR-I-L-P-ES-SW

Die französische injonction de payer und das deutsche Mahnverfahren sind die bekanntesten.

Allerdings unterscheiden sich die jeweiligen Verfahren beträchtlich voneinander und zwar in entscheidenden Aspekten
wie Anwendungsbereich, Zuständigkeit für die Erteilung eines Zahlungsbefehles sowie formale und materielle 
Vorraussetzungen für eine positive Entscheidung. Die „inländischen“ Verfahren sind in grenzüberschreitenden Rechtssachen
in der Regel unzulässig oder praktisch undurchführbar.

2002 wurde ein entsprechendes Grünbuch aufgesetzt für eine Konsultation in den einzelnen Mitgliedsstaaten

Und seit dem 12. Dezember 2006 gibt es den Europäis chen Zahlungsbefehl .

(Verordnung EG Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Einführung 
eines Europäischen Mahnverfahrens)
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Der Europäische Zahlungsbefehl   
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Die neue Verordnung hat als Grundlage formuliert: 

Die Vereinfachung und Beschleunigung grenzüberschreitender Verfahren im Zusammenhang mit
unbestrittenen Geldforderungen und die Verringerung der Verfahrenskosten durch Einführung eines
Europäischen Mahnverfahrens, sowie die Ermöglichung des freien Verkehrs Europäischer Zahlungsbefehle
in den Mitgliedstaaten durch Festlegung von Mindestvorschriften, bei deren Einhaltung die
Zwischenverfahren im Vollstreckungsmitgliedstaat, die bisher für die Anerkennung und Vollstreckung
erforderlich waren, entfallen.

Das Verfahren ist als eine zusätzliche Alternative gedacht und der Antragsteller hat nach wie vor die Möglichkeit, sich für die
im jeweiligen nationalen Recht vorgesehenen Mechanismen zur Beitreibung von Forderungen zu entscheiden.

Art (10): Durch diese Verordnung sollen mithin die n ach nationalem Recht vorgesehenen Mechanismen zur
Beitreibung unbestrittener Forderungen weder ersetz t noch harmonisiert werden.

Der Schriftverkehr zwischen dem Gericht und den Parteien sollte soweit möglich mit Hilfe von Formblättern abgewickelt 
werden. Eine automatisierte Verarbeitung der Daten soll hierdurch ermöglicht werden.

Welche Gerichte in jedem Land zuständig sind, sollen durch die Mitgliedstaaten so festgesetzt werden, dass dem Erfordernis
der Bürger für den Zugang zur Justiz gewährleistet  und gebührend Rechnung getragen wird. 

Dieser Europäische Zahlungsbefehl hat keine Gültigkeit für Dänemark.
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Zuständigkeit:

Betrifft die Forderung jedoch einen Vertrag, den eine Person – der Verbraucher – zu einem Zweck geschlossen hat,
der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann, und ist der Verbraucher
Antragsgegner, so sind nur die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in welchem der Antragsgegner seinen Wohnsitz hat.
(Artikel 6 Abs. 2)

Keine Anwendung findet der Europäische Zahlungsbefehl für Forderungen aus Konkursen, ehelichen Forderungen, Erbrecht
oder öffentlichen Forderungen.

Zurückweisung des Antrages:

Das Gericht prüft, ob alle Formvorschriften und Fristen eingehalten wurden und ob die Forderung offensichtlich unbegründet
ist. 

Gegen die Zurückweisung des Antrags kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. (Artikel 11 Abs.2)

Es bleibt dem Antragsteller jedoch offen, einen neuen Antrag zu stellen (erneut werden alle Gebühren fällig!) oder ein
„ordentliches Verfahren“ nach dem Recht des Mitgliedstaats des Antragsgegners zu stellen.

Allerdings gehört es zu den Mindestanforderungen, dass alle Beweise die zum Nachweis der Forderung notwendig
sind, in dem Antragformular in einer möglichst erschöpfenden Liste der Arten von Beweisen enthalten sind.
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Einspruch gegen den Europäischen Zahlungsbefehl:

Der Schuldner kann ohne Begründung mittels eines Formblattes oder in anderer geeigneter Form innerhalb von
30 Tagen ab Zugang Einspruch einlegen.

Ein fristgerechter Einspruch beendet das europäisch e Mahnverfahren und führt zur Überleitung der Sache  in einen
ordentlichen Zivilprozess, es sei denn, der Antrags teller hat ausdrücklich erklärt (bereits mit dem An trag!), dass das
Verfahren beendet sein soll. ( Artikel 17, 24)

Vollstreckbarkeit:

Wurde kein Einspruch eingelegt, so erklärt das Gericht den Europäischen Zahlungsbefehl unverzüglich für vollstreckbar.
Das Gericht übersendet dem Antragsteller eine vollstreckbare Ausfertigung. (Artikel 18)

Der im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar gewordene Europäische Zahlungsbefehl wird in den anderen Mitgliedstaaten
anerkannt und vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass seine Anerkennung angefochten
werden kann.

Aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen wie bei: Zustellung ohne persönlichen Empfangsnachweis, 
Verspätete Zustellung ohne Verschulden des Antragsgegners oder außergewöhnliche Umstände, 
die einen Einspruch verhindert haben.
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Zur Vorlage bei den zuständigen Vollstreckungsbehörden dieses Mitgliedstaats ist eine vollstreckbare Ausfertigung
sowie eine Übersetzung in die Amtssprache des Vollstreckungsmitgliedstaats notwendig.

Nicht ganz eindeutig geregelt ist, in welcher Sprache der Antrag gestellt werden muss, es dürfte die Amtssprache
des Landes sein, in dem das zuständige Gericht seinen Sitz hat, dann wird der Antragsgegner ein Sprachproblem haben
und es ist mit einer hohen Einspruchshäufigkeit zu rechnen.

Verweigerung der Vollstreckung wenn

• die gleiche Angelegenheit bereits vor Gericht war mit einer früheren unvereinbaren Entscheidung
• der Betrag nachweislich zwischenzeitlich bezahlt wurde.

Der Europäische Zahlungsbefehl darf im Vollstreckungsmitgliedstaat in der Sache selbst nicht nachgeprüft werden.

Hat der Antragsgegner eine Überprüfung beantragt, so kann das Gericht das Vollstreckungsverfahren auf
Sicherungsmaßnahmen beschränken und unter außergewöhnlichen Umständen das Verfahren ganz aussetzen.

Rechtliche Vertretung

Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder sonstigen Rechtsbeistand ist nicht zwingend.
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Die Mitgliedstaaten müssen der Europäischen Kommission bis zum 12. Juni 2008 folgendes mitteilen:

- Die Gerichte, die dafür zuständig sind, einen Europäischen Zahlungsbefehl zu erlassen

- Informationen über das Überprüfungsverfahren

- die Kommunikationsmittel, die im Hinblick auf das Europäische Mahnverfahren zulässig sind und den Gerichten
zur Verfügung stehen

- und die zulässigen Sprachen für das jeweilige Land

Bis zum 12. Dezember 2013 wird die Kommission die Durchführbarkeit überprüfen und dem Europäischen Parlament
sowie dem Rat detailliert berichten.

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Die Veröffentlichung erfolgte am 30.12.2006 (L399/9)

Sie gilt ab dem 12. Dezember 2008 mit Ausnahme der Artikel 28,29,30 und 31, die ab dem 12.06.2008 gelten.
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Der Europäische Zahlungsbefehl   

Ob das ein „durchschlagender“ Erfolg wird bleibt abzuwarten!
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3. Internationales Inkasso
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Internationales Inkasso

Grenzüberschreitendes Inkasso ist heute bei vielen Inkassobüros möglich. Die Qualität ist aber sehr unterschiedlich
und die Ausführung meistens sehr teuer.  Das ist ganz einfach - mindestens zwei Firmen wollen daran verdienen!

Ein kleiner Auszug an Inkassofirmen mit Europäischer Ausrichtung 

Intrum Justitia in 24 Ländern eigene Gesellschaften und Kooperationen weltweit
EOS Gruppe in 21 Ländern und Kooperationen weltweit
Creditreform in 18 Ländern und Kooperationen weltweit
Arvato InfoScore mit Kooperationen weltweit

ATRADIUS Collection über die Kreditversicherung in 32 Ländern vertreten (aber nicht alle betreiben Inkasso)
COFACE Debitoren, teilweise in eigenen Ländergesellschaften und über Kooperationen
EULER-Hermes Inkasso , teilweise in eigenen Ländergesellschaften und über Kooperationen

TCM Group – Seghorn Inkasso Verbund unabhängiger Inkasso Unternehmen in 150 Ländern

Internationale Inkasso Verbände mit Mitgliederliste n bei denen sie Kontaktdaten bekommen:

BDIU – Bundesverband Deutscher Inkasso Unternehmen www.inkasso.de
FENCA – Europäischer Verband der Inkasso Verbände www.fenca.org
ACA International – Amerika – ca. 3600 Mitgliedunternehmen www.collector.com
CLLA – Commercial Law League of Amerika – ca. 4700 Mitgliedunternehmen www.clla.org
APCOB – Lateinamerika – Mexiko – www.apcob.com.mx
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Internationales Inkasso

Sollten Sie im internationalen Bereich mehr als nur „Einzelfälle“ haben, lohnt sich der Aufwand für jedes Land
einen separaten Partner auszusuchen.

Mittlerweile gibt es für die Steuerung mehrer Inkassopartner die dafür notwendige technische Unterstützung.

Als Beispiel die Software der MAXCREDIBLE Holding, Amsterdam
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MAXCREDIBLE : Eine runde Sache!         

Automatisiertes Mahnwesen
Steuerung nach Risikoklassen etc.
Steuerung Inkasso und Rechtsanwalt
100% Transparenz
Umfangreiche Reports

Rechnungserstellung
Rechnungsversand intern oder extern
Prozessoptimierte Kundensteuerung
mehrsprachig – mehr-währungsfähig
Flexibles  Workflow-Management

Kunden-Internet-Portal
Anstoß von Zahlungen
Reklamationsbearbeitung
Rechnungskopien
24/7 erreichbar

Eine Lizenz ab € 199 pro Monat
Nur 2 - 3 Projekttage für die Implementierung
„Best Practise“ Voreinstellung
ASP oder Inhouse
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Das Kunden Internet-Portal  - auf Wunsch in Ihrem “l ook and feel” – und mit 6 Sprachen

Zugriff Ihrer Kunden auf alle Rechnungen 
• Zusätzlich kann eine Zahlung ausgelöst, oder eine Reklamation übermittelt werden 
• Verfügbar 24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche

Kunden Internet Portal
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Kundenseite im Internet - Mehrsprachig
• Integriertes Zahlungstool mit allen gängigen Kreditkarten, Bankabbuchung etc. 
• Verfügbar 24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche

Kunden Internet Portal
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Cockpit-Informationen und umfangreiche Auswertungen
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5. Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes
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Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

Im Augenblick wird im Innenausschuss des Deutschen Bundestages eine Novellierung des BDSG diskutiert, die
erhebliche negative Auswirkungen auf den Distanzhandel haben könnte.

Als Diskussionsgrundlage hier nur zwei Punkte:

a) Die Nutzung von wesentlich automatisierten Scoringverfahren soll untersagt werden! Da diese neuen Regelungen
weit über die Vorschriften der EU Richtlinien zum Datenschutz hinausgehen ist hier ein starker Wettbewerbsnachteil
deutscher Firmen zu erwarten.
Zusätzlich soll eine Kreditentscheidung, in die weiche Faktoren einfließen (wie dies Basel II oder das KontraG vorschreiben)
nach dem neuen Datenschutzgesetz stark eingeschränkt werden.

Zulässig soll Scoring in Zukunft nur noch sein, wenn ein „wissenschaftlich anerkanntes Verfahren“ –
„nachweisbar für die Berechnung erheblich ist“.

Wer definiert, was ein „wissenschaftlich anerkanntes“ Verfahren ist und wann ist es „nachweisbar erheblich“? 

Sollten Sie wohnort-bezogene Daten in einer Beurteilung nutzen, ist der Betroffene 
vor Erstellung des Wahrscheinlichkeitswertes (Score) von der vorgesehenen Nutzung nachweislich zu unterrichten. 
Aufgrund einer eventuellen strafrechtlichen Relevanz und den neuen Bußgeldvorschriften dieser Vorschrift, 
ist erhebliche Vorsicht geboten. 

b) Informationen im vorgerichtlichen Bereich sollen nur noch dem Versand von 2 Mahnungen und einer Zeitspanne von
8 Wochen genutzt werden dürfen. 

Dieser Referentenentwurf führt zu einer substantiellen Einschränkung der Geschäftsabwicklung im Distanzhandel!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Harald Hahn

Tel.: 0170 – 22 31 511

h.hahn@ideal-fullservice.de

IDEAL-FULLSERVICE GmbH
Pfaffenstr. 49
74078 Heilbronn


